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RS OGH 1969/6/25 3Ob66/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1969

Norm

EO §219 Abs1

KO §119

Rechtssatz

Wurde eine Leibrente zu Unrecht aus der Konkursmasse statt aus der Sondermasse (= mit der Leibrente belastete

versteigerte Liegenschaft) bezahlt, so können die nachfolgenden Buchberechtigten hiedurch nicht begünstigt werden,

sondern es sind die betre9enden für die Rente bezahlten Beträge der Masse zu Gunsten der Massegläubiger

zuzuweisen.
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